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Gremium Datum Zuständigkeit 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung 

Kreistag 31.03.2022 Entscheidung 

 
 

Tagesordnungs- 
punkt 
 

Umbesetzung von Gremien: 
Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-
Sieg-Ahrweiler (T & C) 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 
Frau Regina Rosenstock wird anstelle von Herrn WF Dr. Hermann Tengler als 
Stellvertreterin von Herrn Landrat Sebastian Schuster ab dem 01.04.2022 in den 
Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg-Ahrweiler (T 
& C) 
entsendet.  
 
 

Vorbemerkungen: 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis ist zu 18,5 % an der T & C beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die 
Stadt Bonn (mit 37,5 %), der Tourismus Förderverein Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler e.V. 
(mit 29 %) sowie die Ahr, Rhein, Eifel, Tourismus & Service GmbH, die Industrie- und 
Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und der Hotel- und Gaststätten-Innung Bonn und 
Rhein-Sieg-Kreis e.V. (mit jeweils 5 %). 

Die T & C hat u. a. die Stärkung der Tourismusregion Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und 
die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Tourismus- und Eventwerbung 
zum Unternehmensgegenstand. 



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus zehn Mitgliedern. Vom Kreistag des 
Rhein-Sieg-Kreises sind zwei Mitglieder zu bestellen. 

 
 

Erläuterungen: 

 
Mit Kreistagsbeschluss vom 01.12.2020 ist als stellvertretendes Mitglied des Landrates 
Sebastian Schuster in den Aufsichtsrat der T & C Wirtschaftsförderer Dr. Hermann 
Tengler entsendet worden. 
 
Zum 31.03.2022 wird Dr. Hermann Tengler in den Ruhestand gehen und Frau Regina 
Rosenstock die Leitung des Referats für Wirtschaftsförderung und Strategische 
Kreisentwicklung übernehmen. Insoweit ist eine Nachbesetzung der Stellvertretung 
von Herrn Landrat Sebastian Schuster im Aufsichtsrat der T & C erforderlich.  
 
Gemäß § 26 Absatz 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestellt der 
Kreistag die Vertreter*innen des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, 
Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen 
wahrnehmen. 
 
Über das Beratungsergebnis in der Sitzung des Kreisausschusses wird mündlich 
berichtet. 
 
 
 
 
gez. Schuster 
(Landrat) 
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